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Beschluss

Die Clearingstelle EEG hat gemäß § 8 Abs. 5 Verfahrensordnung der Clearingstelle
EEG durch ihren Vorsitzenden beschlossen, die Frist für die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme durch die akkreditierten Verbände und registrierten öffentlichen Stellen

bis Dienstag, den 21. Dezember 2010 (Posteingang)

zu verlängern.

Dr. Lovens

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Weitere Informationen finden Sie unter folgender Internet-Adresse:
http://www.clearingstelle-eeg.de.
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